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Gemeinsame Sache
REGELN FÜRDIE KOOPERATION VON KOSMETIKERIN UND ARZT, TEIL 2 - Um das Image

zu stärken,kann sich die Zusammenarbeit mit einerArztpraxis lohnen. Doch Vorsicht!

Arztlicher und kosmetischer Bereich müssenklar voneinander abgegrenzt werden, sonst

drohen rechtliche Konsequenzen, die teuerwerden können.

ror allem in Hautarztpraxen
trifft man mittierweile immer
häufigeraufKosmetikerinnen,
die in den Räumen der Arzt-

praxis ihre Dienstleistungen mit da-
zugehörigenKosmeükproduktenan-
bieten. Eine solche Kooperation kann
für den Patienten zwar von Vorteil
sein, aber für die ordnungsgemäße
ärztliche Behandlung ist eine klare
Abgrenzung zwischen beiden Berei-
chen dringend erforderlich. Wird der
Bereich der ärztlichen Tätigkeit vom

gewerblichen Bereich des Kosmetik-
insütutsnicht hinreichend getrennt,

drohen rechtliche Konsequenzen für
Arzt und Kosmetikerin. Das ist typi-
scherweise dann der Fall, wenn die
beiden Bereiche aus Sicht des Pati-
enten nicht mehr klar unterschieden
werden können.

Abgrenzung entscheidend

Um eine Kommerzialisierung des
Arztberufes zu vermeiden und die
Gesundheit der Patienten zu schüt-
zen, sieht die ärztlicheBerufsordnung
vor, dass die ärztlicheTätigkeitkeine

gewerbliche Tätigkeit ist und auch
nicht mit ihr vermischt werden darf.
Dennoch ist es gesetzlich nicht ausge-
schlossen, dass einArzt auch gewerb-
lich tätigwird, solange es mit der Be-
rufsordnung der Ärztevereinbar ist
und der gewissenhaften Ausübung
seiner Arbeit nicht entgegensteht.
Daraus folgt, dass die Zusammenar-
beit zwischen Arzt und Kosmetikerin
in der Arztpraxis prinzipiell möglich
ist, solange der Arzt seinem Heilauf-
trag gerechtwird und sich dabei nicht
von kommerziellen Interessen leiten
lässt. Dafür muss aber der ärztliche
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Bereich ausreichend vom kosmeti-
schen, also gewerblichen Bereich ge-
trennt sem.
Die Trennungsgrundsätze sind vor
allem für Kosmetikinstitute rele-
vant, die in eine Arztpraxis integ-
riert sind. Aber auch ein eigenstän-
diges Kosmetikinstitut, das übereine
gewisse Distanz mit einer Arztpraxis
kooperiert, sollte die personelle, zeit-
liche und wirtschaftliche Trennung
im Auge behalten.
Was es mit den einzelnen Aspekten
der Trennung auf sich hat, wird im
Folgenden erklärt.

RäumlicheTrennung
Auch wenn eine strikte räumliche
Trennung nicht zwingend erforder-
lich ist, muss der Patient trotzdem
unmittelbar erkennen können, wel-
che Praxisbereiche der ärztlichenTä-
tigkeit und welche dem gewerblichen
(Kosmetik-)Bereich zuzuordnen sind.
Formen der Untervermietung oder ei-
ner sonstigen Uberlassung der Räum-
lichkeiten durch den Arzt an die Kos-
metikerin oder umgekehrt sind daher
grundsätzlichmöglich.

Organisatorische Trennung
Entscheidend ist, dass beide Berei-
che in jedem Fall auch organisato-
risch klarvoneinander getrennt wer-
den. Die gemeinsame Ausführungder
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Darauf müssenSie bei der Ko-
operation mit einerArztpraxis
achten:

- RäumticheTrennung.
- Organisatorische Trennung.
- Rechtliche Trennung.
- PersonetLe Trennung.
- Wirtschaftliche Trennung.

ärztlichen und der kosmetischen Ar-
beit sollte daher dringend vermieden
werden. So sollte beispielsweise die
unkommentierte Weiterleitung von
Patienten durch den Arzt in den ge-
werblichen Bereich des Kosmetikin-
stituts grundsätzlich ausgeschlos-
sen sem.
Insbesondere wenn Arztpraxis und
Kosmetikinstitut von unterschied-
lichen Personen geführtwerden, ist
eine sichtbare nennung erforderlich.
Dann ist bereits im Eingangsbereich,
bei Außen-und Innentüren,im Emp-
fangsbereich und am Empfangstresen
eine deutliche Unterscheidung zwi-
schen Arztpraxis und Institutvorzu-
nehmen. Der Paüentmuss unmittel-
bar erkennen, wann er die ärztliche
Praxis verlässtund in das Kosmetik-
institut eintntt.
Sich teilweise überschneidendeBe-
reiche führenaber nicht zwangsläu-
fig zu einer Unzulässigkeit, wovon
etwa die gemeinsame Benutzung der
Toiletten, des Briefkastens etc. einge-
schlossen sein sollte.

Rechtliche Trennung
Eine rechtliche Trennung ist ausrei-
chend vorhanden, wenn Kosmetikin-
sütutund Arztpraxis zwei eigenstän-
dige Unternehmen sind. Verfolgt der
Arzt aber zusätzlicheine gewerbliche
Tätigkeit, indem er zum Beispiel eine
Kosmetikerin angestellt hat, ist da-
rauf zu achten, dass Einkünfte aus
freiberuflicher Tätigkeitund dem Ge-
werbebetriebjeweils getrennt ennit-
teltwerden, um eine steuerrechtliche
Verbindung auszuschließen.

Personelle Trennung
Auch in Hinblick auf die Einsatz-
bereiche der Mitarbeiter sollte zwi-
schen Arztpraxis und Kosmetikins-
titut unterschieden werden, sodass
das Personal nicht gleichzeitig in Ein-
satzbereichen der Praxis und des Kos-
meükinstitutseingesetzt wird.
Eine klare Abgrenzung in den Arbeits-
verträgen sowie der konkreten steu-
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erlichen Bewertung sichert einen
rechtmäßigenEinsatz des Personals.
Ein generelles Verbot derVerbindung
der Personalbereiche der Praxis und
des Kosmetikinstituts besteht nicht,
es kommt wie so häufigauf den Ein-
zelfall an. Wichtig ist auch hier, dass
der Patient erkennep kann, wann er
vom Personal des Kosmetikinstituts
oder der Arztpraxis betreut wird. Das
setztvoraus, dass eindeuügzwischen
den Leistungen und/oder den Produk-
ten von Arztpraxis und Institut unter-
schieden wird.

Wirtschaftliche Trennung
Ein abschließenderwichtiger Punkt
ist eine saubere wirtschaftliche Tren-
nung der ärztlichenund der gewerb-
lichen Tätigkeiten. Zwar besteht für
den Arzt keine Begrenzung, in wel-
chem Umfang er sich an der gewerb-
lichen Tätigkeitbeteiligen darf. Er hat
trotzdem sorgfältigdarauf zu achten,
dass alle wirtschaftlich relevanten
Vorgänge(wie z.B. Personaleinteilung,
Gewinnermittlung, Buchführung,
Lohn, Kasse etc.) zwischen den beiden
Tätigkeitsbereichenimmer nachvoll-
ziehbar und trennbar erfasstwerden.
Im Fall einer unzulässigen Verbin-
dung drohen sonst berufsrechtliche,
wettbewerbsrechtliche, zivilrechtli-
che und eventuell sogar strafrechtli-
che Inanspruchnahmen. D
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Der Rechtsanwalt ist Partner
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Reichelt Paul Rechtsanwälte,
Steuerberater. Seine Schwer-

punkte liegen im Arbeitsrecht
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